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21.6.1579 Erneutes Schreiben an die Herrn von Rosenberg 

wegen der Bürgschaft über 10.000 Taler Schulden und 
die ausständigen Zinsen ( AVS 

 
Juni 1579 Alexander bittet von Ebelsberg aus den Herrn von 

Rosenberg, den Herrn Wolf von Schönberg in seiner 
Sache zu unterstützen ( AVS ) 

 
Mai-Aug. 1579 Wirtsrechnung für Alexander in Linz ( AVS ) 
 
17.7.1579 Der Pfleger von Sprinzenstein beschwert sich beim 

Pfleger von Falkenstein, dass in der Streitsache 
zwischen seinem Untertanen Sebastian Prein in Kiking 
und dessen Nachbarn Ambros, Untertan von 
Falkenstein, noch kein Abschied ergangen ist ( AVS ) 

 
23.7.1579 Der Pfleger von Marsbach erhebt Klage, dass der alte 

Kobler eine unverheiratete Untertanin geschwängert 
hat. Die Herrschaft Sprinzenstein stellt den Fall aber 
anders dar: 

 

• Die betreffende Frau hatte Verhältnisse mit vielen 
Männern und hat auch zunächst versucht, das Kind 
anderen möglichen Vätern zu übergeben. 

 

• Schließlich hat sie es dem alten Kobler übergeben und 
ist mit ihrem Bruder einfach weitergezogen. 

 

• Die alte Koblerin hat ihr das Kind nachgetragen; ihr 
Bruder hat ihr aber verboten, das Kind wieder 
zurückzunehmen, so dass die alte Koblerin das Kind 
einfach auf dem Feld liegen ließ. 

 

• Die junge Koblerin hatte Erbarmen mit dem Kind, holte 
es vom Feld und behielt es über Nacht. 

 

• Am nächsten Tag wurde das Kind vom alten Kobler 
wieder zur Mutter zurück geschickt, die es auch wieder 
annahm. 

 

• Bis jetzt hat weder die Mutter noch deren Brüder 
versucht, den alten Kobler auf Vaterschaft zu verklagen 
( AVS ) 
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